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Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90)
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Zusammenzeichnung
der Bebauungspläne XIV-185g und XIV-185g-1

für das Gelände
zwischen Bürgerstraße, Rungiusstraße, Jahnstraße

und Mackenroder Weg

im Bezirk Neukölln, Ortsteil Britz

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen 

nicht zulässig. 
 

2. In den Mischgebieten sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen und 
Vergnügungsstätten nicht zulässig. 

 
3. Bauliche Anlagen auf den Grundstücken Jahnstraße 48/54 sind bis zur 

höchstzulässigen Vollgeschosszahl unmittelbar an der Grenze zu den 
Grundstücken Bürgerstraße 43/49 zulässig. 

 
4. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Verwendung von Erdgas 

oder Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer 
Brennstoffe ist dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die 
Emissionswerte von Schwefeldioxid (SOx), Stickstoffoxid (NOx) und Staub in 
Kilogramm Schadstoff pro Tera Joule Energiegehalt (kg/TJ) des 
eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL 
entsprechen. 
 

5. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der 
Festsetzung. 
 

6. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen 
Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche 
Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs bezeichneten Art 
enthalten, außer Kraft. 
 

7. In den Mischgebieten und in den Allgemeinen Wohngebieten sind Anlagen 
für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke nur 
ausnahmsweise zulässig. 
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